
Sarggemeinschaftsgrab

Eine Alternative zum Reihengrab

Die Gemeinschaftsgrabstätte für 6 Särge vereint den oft genannten Wunsch der Hinterbliebenen nach 

einem kompletten Angebot für eine gepflegte Grabstätte mit einem würdevoll gestalteten Grabmal. Auf einer 

Fläche von 6 Einzelgräbern werden in dem Sarggemeinschaftsgrab 6 Särge nebeneinander beigesetzt. 

Bei dem Sarggemeinschaftsgrab handelt es sich vom Charakter her um eine Reihengrabstätte, d. h., das 

Nutzungsrecht ist auf 20 Jahre begrenzt, und weitere Beisetzungen bzw. Verlängerungen des 

Nutzungsrechtes sind ausgeschlossen. Dieselben Bedingungen liegen aber auch für einzelne 

Reihengrabstätten vor. Wer sich durch diese Bedingungen eingeengt fühlt, dem empfehlen wir die Wahl einer 

Wahlgrabstätte.

Der Friedhof:

Die Sarggemeinschaftsgrabstätten werden auf dem Vorwerker Friedhof und dem Friedhof Waldhusen

angeboten.

Das Nutzungsrecht:

für eine Ruhefrist von 20 Jahren

Die Grabpflege

o  mit Bepflanzung mit Bodendeckern

o  Pflege über 20 Jahre während der Dauer der Ruhezeit

o  mit den erforderlichen Nachpflanzungen (z. B. bei Bodenabsenkungen und Beisetzungen auf den  

    Nachbargrabstätten)

Das Grabmal

o  als gemeinschaftliches Grabmal (bestehend aus einem oder mehreren Teilen) für das gesamte   

    Sarggemeinschaftsgrab

o  mit einer Inschrift aus Vornamen, Namen, Geburts- und Sterbedatum 

o  mit einer Reinigung und Pflege des Steines

o  für 20 Jahre während der Dauer der Ruhezeit

Die Kosten

o  Euro 4.950,--

o  zahlbar in einer Summe 

    an die Hansestadt Lübeck, 

    Bereich Stadtgrün und Verkehr

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

o  der Hansestadt Lübeck, 

    Bereich Stadtgrün und Verkehr, 

    Tel. 0451/122 67 39

www.friedhoefe-luebeck.de

o  den Lübecker Steinmetzwerkstätten

o  den Lübecker Friedhofsgärtnern und

o  der Friedhofsgärtner Lübeck eG, 

    Tel. 0451/49 28 50
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